
Im  Laufe des 26. Novem ber 1956 folgte H arich einer 
E inladung des R edakteurs der w estdeutschen Zeit
schrift „C onstanze“, Huffzky, nach H am burg. Die Reise
kosten ha tte  Huffzky übernomm en. In  H am burg hielt 
sich H arich vom 26. bis zum 29. November 1956 auf. 
D ort h a tte  er verschiedene Rücksprachen m it Huffzky, 
ferner m it dem H erausgeber der Zeitschrift „Der Spie
gel“, A ugstein, und m it dem C hefredakteur der „Ande
ren  Zeitung“. Diesen Personen legte er in Besprechungen 
seine Konzeption d ar und berichtete, daß er m it dem 
1. S ekretär des ZK der SED politische Gespräche ge
fü h rt hätte . M it dem H erausgeber der „Anderen Zei
tu n g “ verabredete er, daß er eine A rtikelserie über 
seine A uffassungen in dieser Zeitung veröffentlichen 
werde. Falls er die Deutsche D em okratische Republik 
verlassen müsse, w ürde er die A rtikel auch von Polen 
aus liefern, ü b e r  das P ro jek t der G ründung einer Zeit
sc h rift w urde in H am burg nicht gesprochen.
Als H arich von H am burg aus am  29. Novem ber 1956 
wieder au f dem F lugplatz Tempelhof ankam , erkun
d ig te er sich nach den M öglichkeiten einer F lugreise 
nach Polen ohne B erührung der Deutschen D em okra
tischen Republik. E r  notierte die F lugzeiten und die 
F lugkosten. Diese Feststellung  tra f  er, weil er dam it 
rechnete, evtl, illegal nach Polen reisen zu müssen. D a
nach begab er sich in seine W ohnung und kurz darauf 
zu Ja n k a  wegen seiner A usreisegenehm igung nach 
Polen.

Diese Feststellungen beruhen au f den A ussagen der 
A ngeklagten, denen der vernomm enen Zeugen und 
den verlesenen bzw. zum  Gegenstand der H auptver
handlung gem achten Urkunden.
Die A ngeklagten Harich, S teinberger und H ertw ig  

h a tten  keine festen  Bindungen zu r A rbeiterklasse. Sie 
haben sich niem als von ih rer bürgerlichen Erziehung 
lösen können. H arich und H ertw ig  eigneten sich nur, 
weil es im Zuge der Zeit lag, ein m ehr oder weniger 
um fangreiches Buchwissen über den M arxism us an und 
w aren  n icht gewillt, über den Rahm en einer besoldeten 
T ätigkeit hinaus den Sozialismus zu propagieren oder 
g a r  un ter E insatz ih rer Person zu verteidigen.
A ls es im  V erlauf der Ereignisse in U ngarn  dem 
Faschism us gelang, sein blutiges H aupt zu erheben, 
schlossen sich alle ehrlichen B ürger enger an die S taa ts
führung  in der Deutschen D em okratischen Republik 
an ; viele von ihnen fanden den W eg zur P arte i der 
A rbeiterklasse. Allgemein w urde erkannt, daß nur die 
vereinten K räfte  der gesam ten Bevölkerung in der Lage 
w ären, die P läne der westlichen Im perialisten zu ver
eiteln, die Deutsche D em okratische Republik aus dem 
L ager des Sozialismus heraüszubrechen. Die Ange
k lag ten  vertrau ten  weder au f die F estigkeit des sozia
listischen L agers noch auf die K ra ft der A rbeiterklasse; 
sie rechneten m it einer R estaurierung des Kapitalism us 
in der D eutschen D em okratischen Republik, stellten 
sich gegen die Politik der R egierung und wurden 
schließlich zu V erbrechern gegen den S taat. Sie schlos
sen sich zu einer konspirativen Gruppe zusammen, 
deren  Leiter der A ngeklagte H arich w ar. Sie sam 
m elten G leichgesinnte um sich und propagierten  w eit
gehende Beseitigung der sozialistischen E rrungen
schaften  und völlige V eränderung der F ührung  der 
Sozialistischen E inheitspartei D eutschlands und der 
R egierung der Deutschen D em okratischen Republik. 
F ü r  den F all der N ichterfüllung ih rer u ltim ativen F or
derungen wollten sie deren D urchsetzung über W est- 
Berliner Sender oder von Polen aus erzwingen und 
zum Streik  aufrufen. E in etw aiger faschistischer Putsch 
sollte ebenfalls über W estberliner Sender „gelenkt“ 
werden. Um seinen künftigen Führungsanspruch zu 
sichern, h a tte  der A ngeklagte H arich Verbindung zu 
der Spionage- und A gentenzentrale „Ostbüro der SPD “

aufgenom m en und sich dort hinsichtlich seiner F or
derungen und der Realisierung seiner P läne beraten  
lassen.
M it diesem verräterischen V erhalten haben die Ange
k lag ten  die Grundlagen unseres S taates angegriffen und 
den Bestand des S taa tes gefährdet. N icht deshalb, weil 
sie m it M aßnahm en der R egierung der Deutschen 
D em okratischen Republik n icht einverstanden w aren 
oder weil sie als M itglieder der Sozialistischen E in
heitsparte i Deutschlands andere A uffassungen hatten , 
als sie in Beschlüssen dieser P arte i geäußert wurden, 
haben die A ngeklagten sich des S taatsverbrechens 
schuldig gem acht, sondern weil sie sich zu einer Gruppe 
zusammenschlossen, deren Ziel es w ar, un ter An
w endung konspirativer Methoden die durch die Ver
fassung  und Gesetze geschützten gesellschaftlichen V er
hältnisse in der D eutschen D em okratischen Republik 
durch D rohung oder Gewalt zu verändern, die E rru n 
genschaften unseres sozialistischen Aufbaus preiszu
geben und den S turz der R egierung der Deutschen 
D em okratischen Republik zu erzwingen. Da die H and
lungen darau f gerichtet waren, den S taa t der A rbeiter 
und B auern zu schwächen oder zu beseitigen, sind 
sie rechtlich als Boykotthetze gem äß A rt. 6 der Ver
fassung  der D eutschen D em okratischen Republik zu 
beurteilen.

Quelle: „Neue Ju stiz“ 1957, S. 166.

Auf Grund dieses Sachverhalts und m it dieser Begrün
dung wurden am 9. M ärz 1957 verurteilt: Harich zu  
10 Jahren Zuchthaus, Steinberger zu  4 Jahren Zucht
haus, H ertw ig zu 2 Jahren Zuchthaus. In einem zw ei
ten Verfahren erhielten am 26. Juli 1957 Janka 5 Jahre 
Zuchthaus, Just 4 Jahre Zuchthaus, Wölf 3 Jahre Zucht
haus und Zöger 2>/2 Jahre Zuchthaus.

*

Spionage und Waffenbesitz

Das StEG bringt in § lJf eine Formulierung des Tat
bestandes der Spionage. Schon in der Rechtsprechung 
zu A rtikel 6 der Verfassung hatte das Oberste Gericht 
den Spionagebegriff auf die Übermittlung jeder Nach
richt aus allen Lebensbereichen aus der Zone in den 
W esten ausgedehnt (vergl. Dokument Nr. 165 der 
Sammlung „Unrecht als System , Teil II“). Bei dieser 
Handhabung bleibt es auch bei Anwendung des § Vt 
StEG. Sogar die Mitteilung von Namen und Anschriften  
von Angestellten des Staatssicherheitsdienstes soll nach 
einem Urteil des Bezirksgerichts Potsdam  Spionage 
sein.

DOKUMENT 184

Strafrechtsergänzungsgesetz
vom 11. Dezember 1957 

(GBl. S. 643)

§ 14 
Spionage

W er es unternim m t, Tatsachen, Gegenstände, F or
schungsergebnisse oder sonstige N achrichten, die im 
politischen oder w irtschaftlichen In teresse oder zum 
Schutze der D eutschen D em okratischen Republik ge-
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